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Anl. 2 AIFMG
 AIFMG - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Anlage 2 zu § 11Vergütungspolitik

1. 1.Bei der Festlegung und Anwendung der gesamten Vergütungspolitik einschließlich der Gehälter und freiwilligen

Altersversorgungsleistungen für jene Mitarbeiterkategorien, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger und

Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie

sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, deren

Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der AIFM oder von ihnen verwalteter AIF auswirkt, wenden AIFM die

nachstehend genannten Grundsätze nach Maßgabe ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, dem

Umfang und der Komplexität ihrer Geschäfte an:

1. a)Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem

förderlich und ermutigt nicht zur Übernahme von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risikoprofilen,

Vertragsbedingungen oder Satzungen der von ihnen verwalteten AIF;

2. b)die Vergütungspolitik steht mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen des AIFM und der von

ihm verwalteten AIF oder der Anleger solcher AIF in Einklang und umfasst auch Maßnahmen zur

Vermeidung von Interessenkonflikten;

3. c)das Leitungsorgan des AIFM legt in seiner Aufsichtsfunktion die allgemeinen Grundsätze der

Vergütungspolitik fest, überprüft sie regelmäßig und ist für ihre Umsetzung verantwortlich;

4. d)mindestens einmal jährlich wird im Rahmen einer zentralen und unabhängigen internen Überprüfung

festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion festgelegten

Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurde;

5. e)die Mitarbeiter, die Kontrollfunktionen innehaben, werden entsprechend der Erreichung der mit ihren

Aufgaben verbundenen Ziele entlohnt, und zwar unabhängig von den Leistungen in den von ihnen

kontrollierten Geschäftsbereichen;

6. f)die Vergütung höherer Führungskräfte in den Bereichen Risikomanagement und Compliance-Aufgaben

wird vom Vergütungsausschuss unmittelbar überprüft;

7. g)bei erfolgsabhängiger Vergütung liegt der Vergütung insgesamt eine Bewertung sowohl der Leistung des

betreffenden Mitarbeiters und seiner Abteilung oder des betreffenden AIF als auch des Gesamtergebnisses

des AIFM zugrunde, und bei der Bewertung der individuellen Leistung werden finanzielle wie auch nicht

finanzielle Kriterien berücksichtigt;

8. h)um zu gewährleisten, dass die Beurteilung auf die längerfristige Leistung abstellt und die tatsächliche

Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über einen Zeitraum verteilt ist, der der

Rücknahmepolitik der von ihm verwalteten AIF und ihren Anlagerisiken Rechnung trägt, sollte die

Leistungsbeurteilung in einem mehrjährigen Rahmen erfolgen, der dem Lebenszyklus der vom AIFM

verwalteten AIF entspricht;

9. i)eine garantierte variable Vergütung kann nur in Ausnahmefällen im Zusammenhang mit der Einstellung

neuer Mitarbeiter gezahlt werden und ist auf das erste Jahr beschränkt;
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10. j)bei der Gesamtvergütung stehen feste und variable Bestandteile in einem angemessenen Verhältnis und

der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung ist genügend hoch, dass eine flexible Politik

bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer

variablen Komponente verzichtet werden kann;

11. k)Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Vertrags spiegeln die im Laufe der

Zeit erzielten Ergebnisse wider und sind so gestaltet, dass sie Versagen nicht belohnen;

12. l)die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen

Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt einen umfassenden Berichtigungsmechanismus für

alle einschlägigen Arten von laufenden und künftigen Risiken ein;

13. m)je nach der rechtlichen Struktur des AIF und seiner Vertragsbedingungen oder seiner Satzung muss ein

erheblicher Anteil der variablen Vergütungskomponente, und in jedem Fall mindestens 50 vH, aus Anteilen

des betreffenden AIF oder gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder

gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen; der Mindestwert von 50 vH kommt jedoch nicht zur

Anwendung, wenn weniger als 50 vH des vom AIFM verwalteten Gesamtportfolios auf AIF entfallen. Für die

Instrumente nach dieser lit. gilt eine geeignete Rückstellungspolitik, die darauf abstellt, die Anreize an den

Interessen des AIFM und der von diesem verwalteten AIF sowie an den Interessen der Anleger der AIF

auszurichten. Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen nationalen Behörden können Einschränkungen

betreffend die Arten und Formen dieser Instrumente beschließen oder, sofern dies angemessen ist,

bestimmte Instrumente verbieten. Diese Bestimmung ist sowohl auf den Anteil der variablen

Vergütungskomponente anzuwenden, die gemäß lit. n zurückgestellt wird, als auch auf den Anteil der nicht

zurückgestellten variablen Vergütungskomponente;

14. n)ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente, und in jedem Fall mindestens 40 vH, wird

über einen Zeitraum zurückgestellt, der angesichts des Lebenszyklus und der Rücknahmegrundsätze des

betreffenden AIF angemessen ist und ordnungsgemäß auf die Art der Risiken dieses AIF ausgerichtet ist. Der

Zeitraum nach dieser lit. sollte mindestens drei bis fünf Jahre betragen, es sei denn der Lebenszyklus des

betreffenden AIF ist kürzer. Die im Rahmen von Regelungen zur Zurückstellung der Vergütungszahlung zu

zahlende Vergütung wird nicht rascher als auf anteiliger Grundlage erworben. Macht die variable

Komponente einen besonders hohen Betrag aus, so wird die Auszahlung von mindestens 60 vH des Betrags

zurückgestellt;

15. o)die variable Vergütung, einschließlich des zurückgestellten Anteils, wird nur dann ausgezahlt oder

erworben, wenn sie angesichts der Finanzlage des AIFM insgesamt tragbar ist und nach der Leistung der

betreffenden Geschäftsabteilung, des AIF und der betreffenden Person gerechtfertigt ist. Eine schwache

oder negative finanzielle Leistung des AIFM oder der betreffenden AIF führt in der Regel zu einer erheblichen

Schrumpfung der gesamten variablen Vergütung, wobei sowohl laufende Kompensationen als auch

Verringerungen bei Auszahlungen von zuvor erwirtschafteten Beträgen, auch durch Malus- oder

Rückforderungsvereinbarungen, berücksichtigt werden;

16. p)die Altersversorgungsregelungen stehen mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und langfristigen

Interessen des AIFM und der von diesem verwalteten AIF in Einklang. Verlässt der Mitarbeiter den AIFM vor

Eintritt in den Ruhestand, sollten freiwillige Altersversorgungsleistungen vom AIFM fünf Jahre lang in Form

der unter lit. m festgelegten Instrumente zurückbehalten werden. Tritt ein Mitarbeiter in den Ruhestand,

sollten die freiwilligen Altersversorgungsleistungen dem Mitarbeiter in Form der unter lit. m festgelegten

Instrumente nach einer Wartezeit von fünf Jahren ausgezahlt werden;

17. q)von den Mitarbeitern wird verlangt, dass sie sich verpflichten, auf keine persönlichen Hedging-Strategien

oder vergütungs- und haftungsbezogene Versicherungen zurückzugreifen, um die in ihren

Vergütungsregelungen verankerte Ausrichtung am Risikoverhalten zu unterlaufen;

18. r)die variable Vergütung wird nicht in Form von Instrumenten oder Verfahren gezahlt, die eine Umgehung

der Anforderungen dieser Richtlinie erleichtern.

2. 2.Die in Z 1 genannten Grundsätze gelten für alle Arten von Vergütungen, die von AIFM gezahlt werden, für jeden

direkt von dem AIF selbst gezahlten Betrag, einschließlich carried interests, und für jede Übertragung von

Anteilen des AIF, die zugunsten derjenigen Mitarbeiterkategorien, einschließlich der Geschäftsleitung,

Risikokäufer, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten,



aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und

Risikokäufer, vorgenommen werden, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf ihr Risikoprofil oder auf die

Risikoprofile der von ihnen verwalteten AIF auswirkt.

3. 3.AIFM, die aufgrund ihrer Größe oder der Größe der von ihnen verwalteten AIF, ihrer internen Organisation und

der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung sind, richten einen

Vergütungsausschuss ein. Der Vergütungsausschuss ist auf eine Weise zu errichten, die es ihm ermöglicht,

kompetent und unabhängig über die Vergütungsregelungen und -praxis sowie die für das Management der

Risiken geschaffenen Anreize zu urteilen.Der Vergütungsausschuss ist für die Ausarbeitung von Entscheidungen

über die Vergütung zuständig, einschließlich derjenigen mit Auswirkungen auf das Risiko und das

Risikomanagement des AIFM oder der betreffenden AIF; diese Entscheidungen sind vom Leitungsorgan in seiner

Aufsichtsfunktion zu fassen. Den Vorsitz im Vergütungsausschuss führt ein Mitglied des Leitungsorgans, das in

dem betreffenden AIFM keine Führungsaufgaben wahrnimmt. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses sind

Mitglieder des Leitungsorgans, die in dem betreffenden AIFM keine Führungsaufgaben wahrnehmen.

In Kraft seit 22.07.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	Anl. 2 AIFMG
	AIFMG - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz


